
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entscheidungshilfe bei Zuweisungen an den SPD oder KJPD 
für ÄrztInnen, Schulleitungen, Schuldienste und andere Fachstellen 
 

 
 

ZUSTÄNDIGKEIT 
 

FRAGESTELLUNG SPD KJPD 

Schulische Fragestellungen 
stehen im Vordergrund, z.B:  
 
 Leistungsabklärung 
 Potenzialabklärung  
 spezifische Schul-

leistungsprobleme 
 Einschulungs- und Promo-

tionsfragen 
 Leidensdruck in der Schule 

(z.B. Mobbing) 

 primär zuständig 
 
 
 
 
Falls Erziehungsberechtigte 
mit einer Abklärung durch den 
zuständigen SPD nicht ein-
verstanden sind, besteht die 
Möglichkeit, an einen Partner-
SPD zu gelangen.   

 

 Leistungsabklärungen nur, 
falls nötig, im Zusammen-
hang mit psychiatrischer Ab-
klärung. 

 
Der KJPD führt keine ersatz-
weisen oder zweitmeinige 
(„second-opinion“) schulpsy-
chologische Abklärungen 
durch. 

Psychische Störungen  
stehen im Vordergrund 

 Triagefunktion  
 Aufgaben im schulnahen 

Bereich, vernetzt mit primä-
rer Behandlungsstelle 

 

 primär zuständig 

Erziehungsfragen 

 Erziehungsberatung im Zu-
sammenhang mit Familie 
und Schule 

 Erziehungsberatung im Zu-
sammenhang mit kinder-/ 
jugendpsychiatrischer Be-
handlung 

 

 
POS – (ADS, ADHD) 
Abklärungen 

 Triagefunktion 
 

 Abklärungen 
 IV-Anmeldung 
 

 

 
Abklärungen können von PädiaterInnen (KinderärztInnen) und 
niedergelassenen KinderpsychiaterInnen vorgenommen wer-
den.  

 

Vorschulkinder 

 Erziehungsberatung, so-
weit sie nicht in die Zu-
ständigkeit der heilpädago-
gischen Frühberatung fällt. 

 

 KJPD behandelt Kinder aller 
Altersstufen 

          Weiter auf der Rückseite→ 

Schuldienste
Schulpsychologie

Adligenswil . Udligenswil . Meierskappel . Meggen . Weggis . Greppen . Vitznau



 

Weitere Informationen: 
 

 BERATUNGS- / THERAPIESTELLE 

FRAGESTELLUNG SPD KJPD 

Anmeldeverfahren 

 Erziehungsberechtigte 
 Lehrperson, Schulleitung, 

Schulbehörde im Einver-
ständnis mit den Erzie-
hungsberechtigen 

 ÄrztInnen, Fachstellen im 
Einverständnis mit den Er-
ziehungsberechtigen 

 

 Erziehungsberechtigte 
 selbst (z.B. Jugendliche) 
 ÄrztInnen 

Auskunftspflicht 

 untersteht dem Daten-
schutzgesetz  

 Eine Auskunftspflicht ge-
genüber den zuständigen 
Lehrpersonen oder Schullei-
tungen und Schulbehörden 
betreffs schulrelevanter Da-
ten besteht nur, wenn die 
Anmeldung durch die Schule 
erfolgte. 

 

 untersteht dem medizini-
schen Berufsgeheimnis 

 Es besteht keine Auskunfts-
pflicht. Auskünfte gegenüber 
Dritten erfolgen nur mit Ein-
willigung der Erziehungsbe-
rechtigen oder Klienten. 

 

Finanzierung 

 für Klienten unentgeltlich  
 
 
Finanzierung durch Kanton 
und Gemeinden 

 für Klienten 10% Selbstbe-
halt  

 
Finanzierung durch Kranken-
kassen und Versicherungen 

 

 
Erstellt in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst Kt. Luzern 
(KJPD), Sektor Süd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Schulpsychologischer Dienst Hauptbüro Adligenswil Schulhaus Obmatt, 6043 Adligenswil 
    Tel. 041 375 77 93 
    E-Mail: katrin.knapp@schulische-dienste.ch 
 

 Aussenstelle Meggen Luzernerstrasse 8, 6045 Meggen 
    Tel. 041 377 31 64 
 

 Aussenstelle Weggis Schulhaus Kirchmatt, 6353 Weggis 
    Tel. 041 392 73 24  


